
Förderung von Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens 

__________________________________________________________________________________ 

1 

 

Förderung von Schülerinnen und 
Schülern* bei besonderen Schwierigkeiten 

im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens 

(LRS) 

 

 

 

Ein Leitfaden für Wuppertaler 

Grundschulen 

 

 

 

Stand 05/2015 

*Im weiteren Verlauf wird der Begriff Schüler verwendet, wobei dieser weibliche wie auch männliche     

  Schüler einschließt. 



Förderung von Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens 

__________________________________________________________________________________ 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 
1. Einleitung ...................................................................................................................... 3 

2. LRS Ablaufschema ....................................................................................................... 4 

3. Rechtliche Grundlagen ................................................................................................ 5 

a. LRS-Erlass ................................................................................................................ 5 

b. Benotung beim Vorliegen einer LRS und Nachteilsausgleich ............................... 7 

c. Rechtliche Rahmenbedingungen der Jugendhilfe ................................................. 9 

4. Praxisleitfaden LRS .....................................................................................................13 

5. Praxisbeispiel Fahrplan LRS ......................................................................................18 

6. Weitere Informationen .................................................................................................20 

a. Ansprechpartner ......................................................................................................20 

b. Flyer - Fachdienst- §35a ..........................................................................................21 

 



Förderung von Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens 

__________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

1. Einleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dieser Leitfaden soll Ihnen und Ihrem Kollegium Empfehlungen zum Umgang mit 
Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens (im Folgenden mit LRS abgekürzt) geben. 

Mit den Bestandteilen LRS-Ablaufschema, LRS-Erlass, Möglichkeiten und 
Begrenzungen bei der Notengebung, Praxisleitfaden der Landesschulpsychologie 
Kreis Mettmann, Schulfragebogen der Jugendhilfe bzgl. der Stellungnahme zu Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Elterngesprächsleitfaden sowie Aufführung eines 
beispielhaften „Fahrplans“ zur Orientierung des Vorgehens an Wuppertaler Schulen 
dient der Leitfaden als praktische Unterstützung. 

Durch die Feststellung einer Lese-Rechtschreibproblematik hat die Förderung 
betroffener Schüler Vorrang vor allen anderen Fördermaßnahmen und ist somit 
besonders zu planen und ausdrücklich im Stundenplan und auch im Schulprogramm 
auszuweisen. 

Aus dieser Forderung heraus ergeben sich für Sie wichtige Fragen und 
Herausforderungen, beispielsweise:  

- Was mache ich als Klassenlehrer, wenn ich bei einem Schüler LRS vermute?  

- Ist die Note für den Bereich Rechtschreiben und/oder Lesen für den 
betroffenen Schüler versetzungsrelevant?  

- Wann ist von einer Benotung im Rechtschreiben/Lesen abzusehen? 

Die Empfehlungen geben Ihnen Hinweise und Anregungen, wie Sie – Schulleitung 
und Lehrkräfte - an Ihrer Schule vorgehen und schulinterne Vereinbarungen treffen 
können. 

Um diese Unterlagen immer auf dem neuesten Stand zu halten, ist zu empfehlen, 
alle die Thematik betreffenden Informationen oder Ankündigungen von 
Fortbildungsveranstaltungen, die Sie zukünftig erhalten, in einen Ordner zu sortieren 
und durch den LRS- Ansprechpartner an Ihrer Schule regelmäßig zu ergänzen bzw. 
zu ersetzen. So ist eine sinnvolle Nutzung auch für neue Kollegen gewährleistet.  
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3. Rechtliche Grundlagen 
a. LRS-Erlass 

BASS

14 – 01 Nr. 1 Förderung
von Schülerinnen und Schülern

bei besonderen Schwierigkeiten imErlernen 
des Lesens und Rechtschreibens(LRS)

RdErl.d. Kultusministeriums v. 19. 7. 1991 
(GABl. NW. I S. 174) *

1. Lesen-und Schreibenlehrenals Aufgabe derSchule
2. Fördermaßnahmen
1. Analyse der Lernsituation
2. AllgemeineFördermaßnahmen
3. Zusätzliche Fördermaßnahmen
4. Inhalte der Förderung
5. Bewertung des Fördererfolges
6. Außerschulische Maßnahmen
3. Organisationder zusätzlichen Fördermaßnahmen
1. Zielgruppe
2. Einrichtung
3. Fördergruppen
4. Förderdauer
5. Zusammenarbeit
4. Leistungsfeststellung und -beurteilung
1. Schriftliche Arbeitenund Übungen
2. Zeugnisse
3. Versetzung
4. Übergang zu Realschulenund Gymnasien
5. Zusammenarbeitmit den Erziehungsberechtigten

1. Lesen-und Schreibenlehren als Aufgabeder Schule
1. Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche

Verständigung, für den Erwerb von Wissen und Bildung, für den Zu-
gang zum Beruf und für das Berufsleben besondere Bedeutung zu.
Das Lesen und Schreiben zu lehren gehört daher zu den wesentli-
chen Aufgaben der Grundschule. In diesen Bereichen müssen alle
Kinder tragfähige Grundlagen für das weitere Lernen erwerben. In
den Schulen der Sekundarstufe I sollen die grundlegende Fähig-
keit, Texte zu lesen und lesend zu verstehen, sowie die Recht-
schreibsicherheit kontinuierlich weiterentwickelt werden. Diese Fä-
higkeiten müssen auch in den Fremdsprachen systematisch aufge-
baut werden.

2. Es gibt Schülerinnen und Schüler, bei denen besondere Schwierig-
keiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens beobachtet
werden. Für diese Schülergruppe sind besondere schulische För-
dermaßnahmennotwendig.

3. Ein nach den Richtlinien und Lehrplänen sorgfältig durchgeführter
Lese- und Rechtschreibunterricht, in dem die Entwicklung der Lern-
prozesse gründlich abgesichert ist, ist eine entscheidende Bedin-
gung dafür, dass Versagen im Lesen und Schreiben verhindert
wird.
Das Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens vollzieht sich in
einem individuell sehr verschieden verlaufenden Lernprozess. Die
Schule muss die Schülerinnen und Schüler deshalb gezielt för-
dern, damit sich lang andauernde und erhebliche Schwierigkeiten
beim Erlernendes Lesens und Rechtschreibens nicht entwickeln.

2. Fördermaßnahmen

Bedingungen sowie das Lern- und Arbeitsverhalten. Die bloße
Feststellung des AusmaßesvonVersagengenügtnicht.
Die Analyse stützt sich in erster Linie auf die Reflexion über den ei-
genen Unterricht und die kontinuierliche Beobachtung der Schülerin
oder des Schülers. Die Lehrerin oder der Lehrer wird sich gegebe-
nenfalls der Beratung durch eine in der LRS-Förderung besonders
erfahrene Lehrkraft versichern.
In Einzelfällen wird sich die Notwendigkeit ergeben, zusätzlich den
Rat einer Schulpsychologin oder eines Schulpsychologen oder an-
derer in der LRS-Diagnose erfahrener Fachleute einzuholen. Dies
setzt das Einvernehmenmit den Erziehungsberechtigtenvoraus.
Wenn konkrete Hinweise auf organische Bedingungen vorliegen, ist
den Erziehungsberechtigten eine fachärztliche Untersuchung zu
empfehlen.

2. AllgemeineFördermaßnahmen
Allgemeine Fördermaßnahmen werden im Rahmen der Stundenta-
fel nach den entsprechenden Richtlinien und Lehrplänen durchge-
führt (innere Differenzierung,Förderunterricht).
Ziel der allgemeinenFördermaßnahmenist es,
– dass im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterricht

Lernschwierigkeiten und Lernlücken durch individuell abge-
stimmte Hilfen behobenwerdenund

– dass dadurch Schülerinnen und Schüler bei Lernschwierigkei-
ten in dergewohnten Lerngruppe verbleiben.

3. Zusätzliche Fördermaßnahmen
Zusätzliche Fördermaßnahmen sind schulische Förderkurse, die
über die Stundentafel hinaus zusätzlich durchgeführt werden. In
Einzelfällen ist die Zusammenarbeit mit einer Schulpsychologin
bzw. einem SchulpsychologenoderanderenFachleutenhilfreich.
Ziel der zusätzlichen Fördermaßnahmenist es,
– das Entstehen von Lernschwierigkeiten zu verhindern, wenn

vor dem Hintergrund der individuellen Lernbedingungen zu
erwarten ist, dass allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht
ausreichenwerden,

– Lernschwierigkeiten zu beheben, die durch allgemeine Förder-
maßnahmenallein nicht behobenwerdenkönnen.

4. Inhalte der Förderung

Um besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu vermei-
den oder zu überwinden, sind allgemeine Fördermaßnahmen, gegebenen-
falls zusätzliche Fördermaßnahmen, unter Umständen aber auch außer-
schulische Maßnahmen erforderlich.
Fördermaßnahmenhabengrößere Aussicht auf Erfolg,
– wenn bekannt ist, wie bei der einzelnen Schülerin oder dem Schüler die

verschiedenen Lernbedingungen zusammenwirken, und wenn die För-
dermaßnahmenhierauf abgestimmt sind,

– wenn sie möglichst früh einsetzen,
– wenn sie konsequent über einen angemessenen Zeitraum hinweg

durchgeführt werden,
– wenn die Erziehungsberechtigten informiert und die Inhalte mit der

Klassenlehrerinbzw.dem Klassenlehrerund denFachlehrerinnenbzw.
-lehrern abgestimmt sind,

– wenn ihr Zweck mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen ist,
wenn sie die Teilziele jeweils kennen, unmittelbare Rückmeldung über
den Lernfortschritt und Übungserfolg erhalten und wenn sie die Förder-
maßnahme insgesamt als Hilfe erleben.

5. Bewertung des Fördererfolgs
Jede Fördermaßnahme muss kontinuierlich daraufhin überprüft
werden, ob mit ihr das angestrebte Ziel, die Verbesserung der Le-
sefähigkeit und Rechtschreibsicherheit, erreicht werden kann.
Damit die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler auf-
gebaut und erhalten wird, ist die konsequente positive Rückmel-
dung auch über kleine Lernfortschritte erforderlich. Ist kein Lernzu-
wachs festzustellen, müssen die gewählte Methode und gegebe-
nenfalls das Förderkonzept geändert werden.

6. Außerschulische Maßnahmen
Trotz intensiver schulischer Fördermaßnahmen ist es möglich, dass
einzelne Schülerinnen und Schüler die für das Weiterlernen grund-
legenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Lesen und Rechtschrei-
ben nicht erwerben. Dies kann insbesondere der Fall sein bei Schü-
lerinnen und Schülern
– mit einer psychischen Beeinträchtigung (z. B. ausgeprägte

Angst vor Misserfolgen, geringes Selbstvertrauen),
– mit neurologischen Auffälligkeiten (z. B. Störungen der senso-

motorischen Integration, der Lateralitätsstruktur, bei zentralmo-
torischenoderHirnfunktionsstörungen),

2.1 Analyse der Lernsituation
Um Schülerinnen und Schüler bei Lese- oder Rechtschreibschwie-
rigkeiten (LRS) gezielt fördern zu können, ist es hilfreich, das Bedin-
gungsgefüge der LRS möglichstgenauzu kennen. Hierzu gehören
– schulische (z. B. Didaktik und Methodik des Lese- und Schreib-

lehrgangs sowie des Rechtschreibunterrichts,Lehrerverhalten),
– soziale (z. B. häusliches Lernumfeld, Verhalten der Mitschüle- 

rinnen und Mitschüler),
– emotionale (z. B. Selbstsicherheit, Lernfreude, Belastbarkeit, 

Umgang mit Misserfolgen),
– kognitive (z. B. Stand der Lese- und Schreibentwicklung, Denk- 

strategie,Wahrnehmung, Sprache),
– physiologische (z. B. Motorik, Seh- und Hörfähigkeit)

Bei denallgemeinenund denzusätzlichenFördermaßnahmenhan- 
delt es sich um
– Leseübungen, die in Verbindung mit der allgemeinen Sprach-

förderung geeignet sind, die Lesefähigkeit zu fördern. Systema-
tische Ergänzungen des Leselehrgangs (wie z. B. Lautgebär-
den) gehören ebenso zur Leseförderung wie die Benutzung
motivierenden Lesematerials, das zu selbstständigem Lesen
anregenund die Lesefreudeweckenkann.

– Schreibübungen, die zu einer formklaren, bewegungsrichtigen
und zügigen Handschrift führen – besonders auch das Schrei-
ben der Druckschrift. Auch die Benutzung einer Schreibma-
schine kann hilfreich sein.

– Rechtschreibübungen, die geeignet sind, die Rechtschreibsi-
cherheit zu verbessern.

Fördermaßnahmen haben größere Aussichten auf Erfolg, wenn das
gesamte Bedingungsgefüge der LRS berücksichtigt wird. Zur För-
derung gehörtdaher auch,
– die Schülerin oder den Schüler zu selbstständigem und eigen-

verantwortlichem Arbeitenzu führen,
– hilfreiche Arbeits- und Lernstrategien zum Abbau von Lernrück-

ständenzu vermitteln,
– durch differenzierte Hausaufgaben ein gezieltes und selbst-

ständiges Arbeiten aufzubauen und Überforderungen zu ver-
meiden,

– Hilfen für die Bewältigung der LRS aufzuzeigen, insbesondere
für den Umgang mit Misserfolgen und angstauslösenden Situa-
tionen (z. B. Prüfungen, Klassenarbeiten).

© RitterbachVerlag GmbH
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BASS

– mit sozial unangemessenen Verhaltenskompensationen (z. B.
verstärkte Aufmerksamkeit forderndes, aggressives oder ge-
hemmtes Verhalten).

Die Schule weist in diesem Fall die Erziehungsberechtigten auf ge-
eignete außerschulische Förder- und Therapiemöglichkeiten hin (z. B.
Schulspychologische Beratungsstellen, motorische oder Sprach-
therapien, Erziehungsberatungsstellen). Werden über die schuli-
sche Förderung hinaus außerschulische Maßnahmen durchgeführt,
solltendiese miteinander abgestimmtwerden.

3. Organisation der zusätzlichen Fördermaßnahmen
Über Gruppenzusammensetzung, Methoden und Materialien, Einsatz der
Lehrkräfte sowie Zeit und Dauer der Maßnahme ist nach pädagogischen
Gesichtspunkten zu entscheiden. Die Förderkurse sollen kontinuierlich
stattfinden. Sie sollten möglichst nicht im Anschluss an den Unterricht
durchgeführt werden und dürfen nicht zu einer unzumutbaren Belastung
der Schülerin oderdes Schülers führen.
Der durch die zusätzlichen Fördermaßnahmen in den einzelnen Schulen
entstehende Bedarf an Lehrerstunden kann nur im Rahmen der Lehrer-
wochenstundenpauschale (Nr. 7.1 der AVO-Richtlinien – BASS 11 – 11
Nr. 1.1) gedecktwerden.
3.1 Zielgruppe

Zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in Betracht für Schülerin- 
nen und Schüler
– der Klassen 1 und 2, denen die notwendigen Voraussetzungen

für das Lesen- und Schreibenlernen noch fehlen und die die
grundlegenden Ziele des Lese- und Rechtschreibunterrichts
nicht erreichen,

– der Klassen 3 bis 6, deren Leistungen im Lesen oder Recht-
schreiben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten
den Anforderungen nicht entsprechen (§ 48 Abs. 3 Nr. 5 Schul-
gesetzNRW – BASS 1 – 1),

– der Klassen 7 bis 10, wenn in Einzelfällen deren besondere
Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben bisher nicht
behoben werden konnten. Im Bedarfsfalle sollte hier eine schul-
übergreifendeFördergruppeeingerichtetwerden.

2. Einrichtung
Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Sprache/Deutsch unter-
richten, stellen nach den in Nr. 3.1 festgelegten Kriterien fest, für
welche Schülerinnen und Schüler zusätzliche Fördermaßnahmen
notwendig sind. Dies kann auch auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten geschehen.
Sie meldendiese Schülerinnenund Schüler nach Rücksprache mit
der jeweiligen Klassenkonferenz und unter Angabe der bisher *
durchgeführten Fördermaßnahmen der Schulleitung. Diese ent-
scheidet über die Teilnahme und richtet zum Schulhalbjahr einen
entsprechendenFörderkurs ein.
Für die Einrichtung schulübergreifender Förderkurse ist die untere
Schulaufsicht zuständig.
Die Zuweisung erfolgt im Einvernehmen mit den Erziehungsberech-
tigten.
Rechtzeitig vor Beginn des Schulhalbjahres meldet die Schulleitung
der Schulaufsicht den Umfang der geplanten zusätzlichen Förder-
maßnahmen.
Sofern Förderkurse nicht vorgesehen sind, können Erziehungsbe-
rechtigte derenEinrichtung bei der Schulaufsicht anregen.

3. Fördergruppen
Die Förderkurse sollen in der Regel sechs bis zehn Schülerinnen
und Schüler umfassen. Wenn es für das Erreichen des Förderziels
notwendig ist, können im Einzelfall auch kleinere Gruppen gebildet
werden.
Zusätzliche Fördermaßnahmen können auch in klassen-, in jahr-
gangsstufen- und (in der Grundschule nur in besonders begründe-
ten Ausnahmefällen) schulübergreifenden Gruppen durchgeführt
werden.

4. Förderdauer
Die Planung der Förderzeit (z. B. täglich kurze Förderzeiten, zeitlich
befristete Intensivmaßnahmen en bloc, Nachmittagskurse) sollte im
Einzelfall danach entschieden werden, was für das Erreichen des
Förderziels hilfreich ist.
Die Förderkurse sollten für einen Zeitraum von mindestens einem
halben Schuljahr eingerichtet werden. Sie umfassen je nach Bedarf
bis zu drei Wochenstunden.

5. Zusammenarbeit
Da sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten häufig auch auf an-
dere Fächer auswirken, ist eine enge Zusammenarbeit der Klassen-
lehrerin oder des Klassenlehrers, aller Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer und gegebenenfalls der Schulpsychologischen Beratungs-
stelle mit der Lehrkraft erforderlich, die die Fördermaßnahme durch-
führt.
Beim Übergang in die weiterführende Schule kann im Einverneh-
men mit den Erziehungsberechtigten die aufnehmende Schule über
die besonderen Schwierigkeiten der Schülerin oder des Schülers
und über die bisherigenFördermaßnahmen informiertwerden.

4. Leistungsfeststellung und -beurteilung

Soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für Schüle-
rinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die
allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfeststellung und -beurtei-
lung.
Für Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme
bedürfen, gilt für die Klassen 3 bis 6 und in besonders begründeten Einzel-
fällenauch für die Klassen 7 bis 10 zusätzlich:
4.1 Schriftliche Arbeitenund Übungen

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Recht-
schreibleistung im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen kann
die Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere Aufgabe stel-
len, mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die
Klassenarbeit mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand
aufzeigt und zur Weiterarbeit ermutigt. In den Fremdsprachen kön-
nen Vokabelkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise er-
bracht werden. Die Erziehungsberechtigten sind über den Leis-
tungsstand ihres Kindes zu informieren.
Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der
schriftlichen Arbeiten und Übungen im Fach Deutsch oder in einem
anderenFach mit einbezogen.

2. Zeugnisse
Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach
Deutschzurückhaltend zu gewichten.
In den Zeugnissen kann in der Rubrik „Bemerkungen“ aufgenom-
men werden, dass die Schülerin oder der Schüler an einer zusätz-
lichenLRS-Fördermaßnahme teilgenommenhat.

3. Versetzung
Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Ab-
schlüssen dürfen die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben
nicht den Ausschlag geben.

4. Übergang zu Realschulenund Gymnasien
Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein
Grund, eine Schülerin oder einen Schüler für den Übergang in die
Realschule oder das Gymnasium bei sonst angemessener Ge-
samtleistung als nicht geeignet zu beurteilen.

5. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Die Erziehungsberechtigten sind über das Bedingungsgefüge der Lese-
und Rechtschreibschwierigkeit ihres Kindes und über die geplanten För-
dermaßnahmenausführlich zu informieren.

bereinigt

© Ritterbach Verlag GmbH
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b. Benotung beim Vorliegen einer LRS und 
Nachteilsausgleich 

 

Gemäß LRS–Erlass und Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) gilt folgendes 
bei der Benotung zu beachten: 

Für die Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme bedürfen, 
gilt für die Klassen 2 bis 6 …zusätzlich: 

„4. Leistungsfeststellung und -beurteilung 1 
 
4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen 
Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung im 
Fach Deutsch und in den Fremdsprachen kann die Lehrerin oder der Lehrer im 
Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, mehr Zeit einräumen oder von der Benotung 
absehen und die Klassenarbeit mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand 
aufzeigt und zur Weiterarbeit ermutigt. In den Fremdsprachen können 
Vokabelkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise erbracht werden. Die 
Erziehungsberechtigten sind über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 
Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 
und Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen.  
 
4.2 Zeugnisse   
Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach Deutsch 
zurückhaltend zu gewichten. In den Zeugnissen kann in der Rubrik „Bemerkungen" 
aufgenommen werden, dass die Schülerin oder der Schüler an einer zusätzlichen 
LRS-Fördermaßnahme teilgenommen hat.  
 
4.3 Versetzung 
Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen 
die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben.  
 
4.4 Übergang zu Realschulen und Gymnasien   
Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein Grund, eine Schülerin 
oder einen Schüler für den Übergang in die Realschule oder das Gymnasium bei 
sonst angemessener Gesamtleistung als nicht geeignet zu beurteilen." 
                                                           
1
 Quelle: Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens (LRS) RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.07.1991 
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Es empfiehlt sich, dass sich jedes Kollegium auf eine einheitliche, gemeinsame 
Vorgehensweise für den Bereich LRS verständigt und diese Vereinbarungen in das 
Schulprogramm aufgenommen werden, falls dies nicht schon geschehen ist.  
Dies gilt vor allem und im Besonderen auch für verbindliche Absprachen rund um 
den Bereich der Klassenarbeiten und deren Benotung. Es besteht die Möglichkeit, 
den betroffenen Schülern mehr Zeit einzuräumen, zu differenzieren, von einer 
Benotung der rechtschriftlichen Leistungen in Arbeiten ganz oder teilweise 
abzusehen. 

Es empfiehlt sich: 

• eine einheitliche, verbindliche Festlegung für die Bemerkungen auf den 
Zeugnissen zum Thema LRS zu treffen.  

• bei allen Schülern, bei denen eine LRS festgestellt wurde, das Vorliegen 
dieser auch auf dem Zeugnis unter Bemerkungen zu dokumentieren. Diese 
Bemerkungen können auch beim Übergang zur weiterführenden Schule 
relevant sein, da das Vorliegen einer LRS alleine kein Grund ist, den Schüler 
vom Besuch des Gymnasiums oder der Realschule auszuschließen.  

Zeugnisnoten in den Bereichen Lesen und Rechtschreiben bei LRS  

Die Verwaltungsvorschriften zur AO-GS wurden im Jahr 2013 geändert. Die 
Verwaltungsvorschriften 6.3. zu Absatz 3 besagen:  

„Soweit der Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (BASS 14-01 Nr. 1) 
angewandt wird, kann im Fach Deutsch auf die Benotung der Teilbereiche Lesen 
und/oder Rechtschreiben verzichtet werden."  

Die Entscheidung hierüber trifft die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Es muss 
von Fall zu Fall entschieden werden, ob es sinnvoller ist, die Note nicht zu erteilen 
oder einen Schüler trotz LRS auf dem Zeugnis zu benoten. Die Entscheidung ist bei 
Zeugniskonferenz für jeden Schüler einzeln zu treffen. Es ist nicht möglich, 
grundsätzlich auf die Benotung beim Vorliegen einer LRS zu verzichten. 
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c. Rechtliche Rahmenbedingungen der Jugendhilfe 
 

Grundsätzlich sind bei dem Thema Legasthenie (nebst entsprechender Hilfen) die 
schulische-schulrechtliche, die klinische und die sozialrechtliche Ebene 
auseinanderzuhalten. 

Hilfen der sozialrechtlichen Ebene (hier SGB VIII) sind an bestimmte 
Anspruchsvoraussetzungen geknüpft; Grundlage dafür ist der § 35a SGB VIII, hier 
nur der Absatz 1: 

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
§ 27 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme  

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 

3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über 
besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen verfügt, 

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische 
Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. 
Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer 
Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der 
Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht 
werden. 
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Zur Verdeutlichung von verschiedenen Aspekten des o.g. Gesetzestextes hier 

drei einschlägige Gerichtsurteile als Leitsätze bzw. als Auszüge: 

Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 26.03.2007 - 7 E 
10212/07 

1. Eine Lese-Rechtschreibstörung oder Legasthenie stellt keine seelische Störung 
(ICD 10 – F81.0) dar und führt deshalb als solche nicht zu einer Abweichung der 
seelischen Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen vom alterstypischen 
Zustand im Sinne von § 35a Abs. 1 SGB VIII.  

2. Zwar kann es als Sekundärfolge einer Legasthenie zu einer seelischen Störung 
oder psychosomatischen Reaktion des Kindes oder Jugendlichen kommen. Die 
Voraussetzungen des § 35a Abs. 1 SGB VIII sind jedoch auch dann nur erfüllt, 
wenn die sekundäre seelische Störung nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv 
ist, dass dadurch die Fähigkeit des Kindes oder Jugendlichen zur Eingliederung 
in die Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu 
erwarten ist. Bloße Schulprobleme und Schulängste genügen hierfür nicht.  

3.  Die Auslegung und Anwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe in § 35a Abs. 1 
SGB VIII unterliegt einer uneingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle. 
Ein – verwaltungsgerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer – 
Beurteilungsspielraum steht dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe erst im 
Hilfeplanverfahren aufgrund des dort gebotenen kooperativen pädagogischen 
Entscheidungsprozesses bezüglich der im Einzelfall angezeigten Hilfe zu. 

 

Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf, Urteil vom 05.03.2008, 19 K 1659/07 

1. Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Sinne einer Partizipation wird 
gekennzeichnet durch die aktive, selbstbestimmte und altersgemäße Ausübung 
sozialer Funktionen und Rollen in den für das Kind/Jugendlichen betreffenden 
Lebensbereichen wie Familie, Verwandtschafts- und Freundeskreis, Schule und 
außerschulischen Betätigungsfeldern.  

2. Die Beeinträchtigung dieser Partizipation wird nach der Intensität der 
Auswirkungen auf das gesamte Leben in der Gemeinschaft beurteilt und zu den 
regelmäßig und häufiger im Entwicklungsprozess auftretenden Problemen 
abgegrenzt. Bloße Schulprobleme und Schulängste, die andere Kinder teilen, 
beeinträchtigen noch nicht die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft.  

3. Erforderlich ist vielmehr eine nachhaltige Beeinträchtigung der (psycho)sozialen 
Funktionstüchtigkeit bzw. Integrationsfähigkeit. Anzeichen hierfür sind etwa in 
totaler Schul- und Lernverweigerung, dem Rückzug aus allen Sozialkontakten, sei 
es in der Familie oder Schule oder auch den sonstigen Freizeitbereichen, sowie in 
sekundären Neurotisierungen wie Schlafstörungen, Ritzen, Einnässen, 
Nägelkauen zu sehen. 



Förderung von Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens 

__________________________________________________________________________________ 

11 

 

Verwaltungsgericht (VG) Ansbach, Urteil vom 13.12.2012 - AN 14 K 12.01190 

1. Eine Lese- und Rechtschreibstörung (Legasthenie) begründet für sich genommen 
keinen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 1 SGB 
VIII, wenn nicht gleichzeitig die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

2. Die Feststellung, ob eine Teilhabebeeinträchtigung vorliegt, unterliegt nicht der 
medizinischen Beurteilung, sondern der Beurteilung durch pädagogische 
Fachkräfte unter Federführung der Fachkräfte des Jugendamtes. 

 

Da Legasthenie im Sozialrecht nicht als seelische Störung gilt, müssen 

(kausal) auf die Legasthenie seelische Störungen aufgebaut sein, die ihrerseits 

wiederum kausal zu (drohenden) Teilhabebeeinträchtigungen führen müssen, 

damit eine Förderung durch das Jugendamt in Frage kommen kann. Eine 

„drohende Teilhabebeeinträchtigung“ ist keine abstrakte Gefährdung, sondern 

ein an konkreten Anhaltspunkten festzumachender Sachverhalt, der das 

Eintreten einer Teilhabebeeinträchtigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 

deutlich mehr als 50% erwarten lassen muss.  
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Ablauf des Bearbeitungsprozesses im Jugendamt: 

Antragstellung: 

…erfolgt durch die Personensorgeberechtigten, da die Kinder fast immer 
minderjährige Grundschüler sind 

Antragsprüfung: 

…es werden zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen („Gesundheit und 
Teilhabe“) Daten verschiedener Informationsquellen benötigt. Dazu werden 
verschiedene (halbstrukturierte) Fragebögen zum Einsatz gebracht 

- zur „Abweichung der seelischen Gesundheit“ wird eine Stellungnahme einer 
einschlägigen Berufsgruppe benötigt (§ 35a (1) SGB VIII, s.o.) 

- Informationen aus der Schule mit dem Vordruck „Stellungnahme der Schule 
zu Lese- Rechtschreibschwierigkeiten“ sowie Zeugnisse 

- (ganzheitliche) Informationen der Eltern zum Kind 
- Gespräch mit dem Kind selbst 
- ggf. Zwischenberichte der Lerntherapeuten 
- andere Informationsquellen 

 

Hilfeplanung: 

…nur in sehr reduzierter Form, da es für die Thematik Legasthenie 
Standardlösungen gibt 

Bescheid: 

…die Verwaltungsentscheidungen werden durch einen Bescheid zum Ausdruck 
gebracht 
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4. Praxisleitfaden LRS 
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6. Weitere Informationen 
a. Ansprechpartner 

Bei Fragen zum Leitfaden für Wuppertaler Grundschulen bzw. zum Umgang mit 
Lese-Rechtschreibschwäche allgemein stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur 
Verfügung: 

Untere Schulaufsicht  

Frau Willert 
Tel. 563- 6950/6951 
E-Mail: schulaufsicht@stadt.wuppertal.de 
 

LRS-Ansprechpartner:  
Frau Deckert: E-Mail: GS.Thornerstrasse@stadt.wuppertal.de 
Frau Korr-Höck: E-Mail: gs.distelbeck@stadt.wuppertal.de 
 

Schulpsychologische Beratung Stadt Wuppertal 
Tel. 563-6990 
E-Mail: schulpsychologische.beratung@stadt.wuppertal.de 
Homepage: www.schulpsychologie-wuppertal.de 

 
Diagnostik und Beratung: 
- Schulpsychologische Beratungsstelle (keine Begutachtung hinsichtlich der 

Kostenübernahme einer Fördertherapie – s.u.) 
- Nicht-städtische Beratungsstellen (Diakonie etc.)  
- Kinder- und Jugendpsychiater sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

(Klinik; Praxis) in Wuppertal oder Umland 
  

Beantragung der Kostenübernahme einer außerschulischen Fördertherapie 
(Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII) 
Im angehängten Faltblatt finden Sie Ansprechpartner für die Beantragung einer 
Fördertherapie durch das Jugendamt. Durch diese werden Sie über die allgemeine 
Vorgehensweise sowie über die für eine dementsprechende Diagnostik geeigneten 
Anlaufstellen informiert. Zudem erfolgt dort die Überprüfung, ob die Voraussetzungen 
für die Bewilligung einer Eingliederungshilfe erfüllt sind. 
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b. Flyer - Fachdienst- §35a 
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(Stempel der Schule)        (Datum) 

 

 

Stellungnahme der Schule zu Lese-Rechtschreibstörungen 

 

 

Name/ Geb.-Datum des Schülers/der Schülerin: 

 

Anschrift: 

 

Aktuell besuchte Klasse Name Klassenlehrer/-in Name Fachlehrerin/-in 

   

 

In welchem Fach/Fächern  unterrichten Sie das Kind seit wann? : 

 

Um die Voraussetzungen zur Bewilligung von Leistungen nach § 35a SGB VIII im Einzelfall 
prüfen zu können, benötigt die Jugendhilfe immer auch eine Einschätzung von Seiten der 
Schule. Neben den Themen Lernen und Leistung ist dabei auch das Sozialverhalten von 
Bedeutung.  

 

Beobachtungen und Bewertungen aus dem schulischen Kontext sind ein wichtiger Baustein 
für die Jugendhilfe im Hinblick auf einen Bildungs- und Erziehungsauftrag (siehe dazu auch § 
5 SchulG-NRW). 

 

Hintergrund der Fragen sind Aspekte, die  folgender Leitsatz eines 
Oberverwaltungsgerichtsurteils zusammenfasst: 

 „Zwar kann es als Sekundärfolge einer Legasthenie zu einer seelischen Störung oder 
psychosomatischen Reaktion des Kindes oder Jugendlichen kommen. Die Voraussetzungen 
des § 35a Abs. 1 SGB VIII sind jedoch auch dann nur erfüllt, wenn die sekundäre seelische 
Störung nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv ist, dass dadurch die Fähigkeit des Kindes 
oder Jugendlichen zur Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist. Bloße Schulprobleme und Schulängste genügen hierfür 
nicht“.  



 

 

 

Zunächst bitten wir Sie, das Kind einmal zusammenfassend kurz zu charakterisieren,  
auch das Lern- und Leistungsverhalten, damit man sich ein grobes Bild zu dem Kind 
machen kann (siehe dazu auch die nachfolgenden Fragen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A:  Seit wann gibt es Hinweise, dass bei dem Kind eine Lese-
Rechtschreibstörung vorliegt?  
B:  Welche pädagogischen Diagnoseverfahren wurden mit welchen 
Ergebnissen bereits durchgeführt? 

 

 

A:   B: 

 

 

 

 

2. A:  Wann wurde mit der individuellen Förderung begonnen? 
B:  Wie ist die Förderung konkret organisiert?  

C:  Werden individuelle Bewertungsgrundsätze angewandt? (Stw. 
Nachteilsausgleich) 

 

 

A:   B: 

 

 

C: 



 

 

 

3. A:  Wie viele Stunden fehlte das Kind –entschuldigt und unentschuldigt – a) im 
letzten und b) im laufenden Schuljahr? 
B:  Musste das Kind a) bereits eine Klasse wiederholen und ist b) die 
Versetzung aktuell gefährdet? 

C:  Spiegelt sich die Lese-Rechtschreibstörung in den Noten wieder oder liegt 
eher eine allgemeine Leistungsproblematik vor? (siehe dazu auch 2.D) 

D:  Kann eine Angabe dazu gemacht werden, wie oft bei dem Kind in der 
aktuellen Klasse fehlende Hausaufgaben festgestellt wurden? 

 

 

A:a)   b)   B:a)   b) 

 

 

C: 

 

 

D:       

4. Wie geht das Kind mit seinen Minderleistungen in der Rechtschreibung/Lesen 

im Unterricht um? Gab es Auswirkungen auf seine Rolle in der Klasse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. A:  Hat das Kind zu mindestens einem Mitschüler in der Schule näheren 
freundschaftlichen Kontakt?  
B:  Wird das Kind von Mitschülern ausgegrenzt? 

C:  Verbringt das Kind die Zeit auf dem Schulhof allein? 

D: Wird das Kind von anderen Kindern gehänselt? 

E:  Wie geht die Klasse mit der Lese-Rechtsschreibstörung des Kindes um? 

 

A:       

 

 

B: 

 

 

C: 

 

D: 

 

E: 

 

 

 

________________________________                _________________________________ 

*Klassenlehrer/in                                                     Schulleiter/in 

 oder *Fachlehrer/in 

 

* Teilen Sie uns bitte mit, wann und unter welcher Telefonnummer wir Sie am besten  
erreichen können 



 

 

 

 

Möglicher Leitfaden 
für ein Elterngespräch 

durch die Schule des Kindes 

 
 

Angaben zum Kind 
 

Name Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Adresse 

Telefon (Eltern) 
 
 

 

Schule 
 
 

Klasse 

Geschwister 
 
 

 

Klassenlehrer/in 
 
 

Muttersprache/Deutschkenntnisse 

Datum 
 
 

Gesprächsteilnehmer (Unterschrift) 
 
 
 
 

 
Die Eltern sollten (falls vorhanden) Unterlagen vorlegen, welche für die Begutachtung 
der bisherigen Schriftsprachentwicklung relevant sein könnten z. B.: Zeugnisse, 
Schulhefte, ärztliche Befundberichte, Berichte von Logopäden, Ergo- oder 
Lerntherapeuten. 
 



 

 

 

 
Motorische Entwicklung 
 

Ja Nein 

Gab/gibt es Auffälligkeiten (und ggf. Förderung) in der 
motorischen Entwicklung (z.B. Wechsel der Händigkeit, 
spätes/kein Krabbeln)? 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schulische Entwicklung 
 

Ja Nein 

Gab/gibt es Auffälligkeiten in der schulischen 
Entwicklung (z.B. im Kontakt mit 
Mitschülern/Lehrkräften, Schwierigkeiten beim Lese- 
und Rechtschreiberwerb, Lehrerwechsel, Verlust 
nahestehender Personen, Krankheit)? 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 Ja Nein 

 

Gab/gibt es Fördermaßnahmen für die schulische 
Entwicklung (z. B. häusliches Üben, Beratungen durch 
die Lehrperson, Teilnahme an schulischer oder 
außerschulischer Förderung, Wiederholung einer 
Klasse oder Schulwechsel)? 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zeigt der Schüler Verhaltensauffälligkeiten, die 
möglicherweise im Zusammenhang mit 
Lernschwierigkeiten stehen? (z. B. Rückzug in 
Träumereien, hohe Ablenkbarkeit, 
Niedergeschlagenheit, Schulunlust, Schulangst, 
Fehlzeiten, psychosomatische Beschwerden wie Kopf- 
oder Bauchschmerzen, Einnässen, Einkoten, 
Leistungsverweigerung, Aggressionen und/ oder 
Disziplinprobleme zu Hause oder in der Schule)? 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
Gesundheitliche Entwicklung 
  

Ja Nein 

Gab/gibt es Auffälligkeiten in der gesundheitlichen 
Entwicklung (z.B. Komplikationen bei der Geburt, 
häufige Krankheiten, Störungen der Augen- oder 
Ohrenfunktionen)?  
Zum Beispiel:  

• reibt sich oft die Augen, blinzelt und äußert 
Sehprobleme. 

• berichtet vom Verschwimmen oder Hüpfen der 
einzelnen Buchstaben und/oder Zahlen? 

 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Schrift)-Sprachliche Entwicklung  
 

Ja Nein 

Gab es besondere Auffälligkeiten beim Spracherwerb?  
Details: 
Zum Beispiel: Sprach- und/oder Rechtschreibprobleme 
bei Verwandten? 
Langsames Sprechenlernen?  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
Der Schüler: 
 

Ja Nein 

... macht trotz des regelmäßigen Übens immer wieder 
die gleichen Fehler. 

  

... schreibt dasselbe Wort innerhalb eines Textes 
(mehrmals) verschieden. 

  

... ist sehr leicht ablenkbar und/oder kann Unwichtiges 
von Wichtigem nur schwer unterscheiden. 

  

... hat beim Schreiben, Lesen oder Rechnen eine 
auffallende oder verkrampfte Körperhaltung. 

  

... weist ein verzögertes Merkvermögen bei einzelnen 
Buchstaben, ganzen Wörtern oder Zahlen auf. 

  

... besitzt ein langsames Schreibtempo.   

... hat Schwierigkeiten beim richtigen Anwenden von 
Buchstaben sowie beim Zuordnen von Laut zum 
Schriftzeichen und umgekehrt. 

  

 
 


